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Einladung zum Seniorennachmittag in Schwandorf
Am Sonntag, dem 14. Dezember 2025 um 14.00 Uhr laden der Ortsvorsteher und die Gemeinde alle Bürgerinnen 
und Bürger ab dem 65. Lebensjahr zusammen mit Ihren Ehepartnern/Lebenspartnern sehr herzlich in den Bürger-
saal nach Schwandorf ein.

Die Bewirtung und die Gestaltung des Programms übernehmen in diesem Jahr die Naturfreunde Schwandorf.

Wir freuen uns auf ein paar gemütliche Stunden mit Ihnen..

Marina Jung         Karl-Otto Horn
Bürgermeisterin          Ortsvorsteher
Marina Jung         Karl-Otto Horn
Bürgermeisterin          Ortsvorsteher
Marina Jung         Karl-Otto Horn
Bürgermeisterin          Ortsvorsteher
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DIE WICHTIGSTEN TELEFONNUMMERN AUF EINEN BLICK
BEREITSCHAFTSDIENSTE 
SPRECHZEITEN DES BÜRGERMEISTERAMTES 
Montag und Dienstag 9.00 – 12.30  |  14.00 – 16.00  
Donnerstag 9.00 – 12.30  |  14.00 – 18.00
Mittwoch und Freitag geschlossen

Bürgermeisteramt 07467 9460-0
info@neuhausen-ob-eck.de • www.neuhausen-ob-eck.de

Gemeindejugendreferent Markus Sell 0172 4420199
Ortsvorsteher Schwandorf Karl-Otto Horn 07777/920813
 0151/65148931
Ortsvorsteher Worndorf Martin Schäpke  0171/4468432

Homburghalle Neuhausen ob Eck 07467 709
Bürgersaal Schwandorf 07777 327
Bürgersaal Worndorf 07777 310
Bauhof 07467 412

REDAKTIONSSCHLUSS für die nächste Ausgabe ist  
15.12.2025, um 11:00 Uhr

STÖRUNGSNUMMERN UND  WICHTIGE RUFNUMMERN
Badenova (Gasversorgung)  0800 2767767
Netze BW (Stromversorgung) 
Service-Telefon 0800 3629 900
Service-Störung 0800 3629 477 
Störungsstelle - Strom 0800 3629 477
Störungsstelle - Wasser / Wassermeister Schaz 0162 2892 093

Nachbarschaftshilfe 07461-9669-73
Nachbarschaftshilfe der Elias-Schrenk mobil in Tuttlingen 
Einsatzleitung: Marion Frassmann, E-Mail: einsatzleitung@elias-schrenk-mobil.de

Phönix - gemeinsam gegen sexuellen Mißbrauch 07461 770 550
Bahnhofstraße 11 78532 Tuttlingen, E-Mail: anlaufstelle@phoenix.tuttlingen.de 
Telefonische Sprechzeiten: persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung
Mo 10.00 - 12.00 Uhr 
Di 17.00 - 19.00 Uhr 
Do 15.00 - 17.00 Uhr   

Frauenhaus Tuttlingen 07461 2066

Hospizgruppe Tuttlingen www.hospitzgruppe-tuttlingen.de  0713 8160 160

Telefonseelsorge 0800 1110 111

Fachstelle für Pflege und Senioren Beratungs- und Netzwerkstelle
Gartenstraße 22, 78532 Tuttlingen 07461 926 4603
E-Mail: fps@landkreis-tuttlingen.de

Fachstelle Sucht 07461 966 480
Freiburgstraße 44, 78532 Tuttlingen, E-Mail: fs-tuttlingen@bw-lv.de
Offene Sprechstunden 
Mi  14.00 - 17.00 Uhr
Ansonsten Gespräche nach Vereinbarung

Caritas-Diakonie-Centrum 07461 969717-0
Bergstr.14, 78532 Tuttlingen, Fax: 07461 969717-29
Mo, Di, Do, Fr 09.00 - 12.00 Uhr
Mo, Di, Do 14.00 - 16.30 Uhr
Fr 09.00 - 13.00 Uhr

erscheint in Bärenthal, Böttingen, Buchheim, Fridingen 
a. d. D., Irndorf, Kolbingen, Mühlheim a. d. D. mit Stadtteil Stetten, Renquishausen,  
Tuttlingen-Nendingen, Mahlstetten, Neuhausen o. E. mit den Ortsteilen Schwandorf 
und Worndorf. Das Amtsblatt Neuhausen ob Eck erscheint wöchentlich jeweils  
donnerstags und wird im Abonnementverfahren an die Haushalte für einen Bezugspreis 
von 17,90 € verteilt. 

Herausgeber: Bürgermeisteramt 78579 Neuhausen o. E., Tel. 07467 / 9460 - 0

Verantwortlich für den Inhalt: 
Bürgermeisterin Jung oder deren Vertretung im Amt

Verantwortlich für die Kirchen- & Vereinsmitteilungen: 
Die jeweilige Kirche bzw. der/die Vorsitzende des jeweiligen Vereins.

Anzeigenteil/Druck/Verteilung: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Messkircher Str. 45, 78333 Stockach, 
Tel. 07771 / 9317 - 11, anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

NOTRUFNUMMERN
Notruf, Polizei 110
Rettungsdienst, Feuerwehr: 112   
Polizei Tuttlingen 07461 941 0
Polizei Mühlheim  07463 996 10
Giftnotruf 0761 192 40
Krankentransport 19222
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 
HNO Bereitschaftsdienst 116 117
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 0761 120 120 00
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116117
Kostenfreie Rufnummer an den Wochenenden und Feiertagen und  außerhalb 
der Sprechstundenzeiten Montag bis Freitag 09.00 bis 19.00 Uhr 
docdirekt  0711 96589 700
- Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, 
nur für gesetzlich Versicherte oder docdirekt.de 

docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der  116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und digital eine medizi-
nische Ersteinschätzung und Handlungsempfehlung. Wird eine Videosprechstunde 
empfohlen, kann direkt zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden. 

Klinikum Landkreis Tuttlingen - Gesundheitszentrum 
Tuttlingen, Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen
Mo, Di, Do 19.00 – 21.00 Uhr
Mi, Fr 18.00 – 21.00 Uhr
Sa, So, FT 10.00 – 18.00 Uhr 

VS: HNO Schwarzwald-Baar-Klinikum
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 
Sa, So, FT  10.00 - 20.00 Uhr  

Apotheken-Bereitschaftsdienst 
Samstag, 13.12.2025
Die Obere Apotheke Stockach, Hauptstr. 20, 78333 Stockach Tel.: 07771 - 23 49
Sonntag, 14.12.2025
Kuony-Apotheke Stockach, Goethestr. 16, 78333 Stockach Tel.: 07771 - 70 21
Tagesaktuelle Notdienst-Informationen erhalten Sie auf den Seiten der Landes-
apothekenkammer Baden-Württemberg: http:// lak-bw.notdienst-portal.de 
oder kostenfrei aus dem Festnetz: 0800 0022833 

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst 
Samstag, 13.12.2025 bis Sonntag, 14.12.2025
Dr. Witting, Lohmehlenring 92, 78532 Tuttlingen Tel.: 07461/73190
Dr. Kettenacker, Am Münzkreuz 21, 88605 Meßkirch Tel.: 07575/920-40
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VERANSTALTUNGSÜBERSICHT  
DEZEMBER

Do 11.12.2025 Homburgschule Weihnachtszauber auf dem Schulhof

So 14.12.2025 Gemeinde und Kirchengemeinde Seniorennachmittag in Schwandorf

Kirchenchor Worndorf Konzert

Radfahrverein Worndorf Seniorennachmittag

Do 18.12.2025 Obst- und Gartenbauverein Adventlicher Handarbeitstreff 

Sa 20.12.2025 Musikkapelle Neuhausen Jahreskonzert

DRK Bereitschaft Schwandorf Weihnachtsfeier

So 21.12.2025 Musikverein Worndorf Weihnachtsspielen

SAVE 

THE DATE!
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WINDPARK SCHINDELWALD/HÖLLE 
NIMMT NÄCHSTE HÜRDE
Vertragsunterzeichnung zwischen den beteiligten 
Gemeinden und der iTerra energy GmbH

Neuhausen ob Eck (wr) - Nachdem sich die Gemeinderäte von Neu-
hausen ob Eck und Mühlingen für die Ausweisung der Flächen für 
Windkraftanlagen beraten und positiv für eine Zusammenarbeit 
ausgesprochen haben, folgte nun ein weiterer Schritt für den Bau 
von Windkraftanlagen im Schindelwald mit der fi nalen Vertragsun-
terzeichnung aller Beteiligten.
Die vorgesehene Fläche von ca. 120 ha befi ndet sich ausschließlich 
im Waldgebiet. Rund vier Prozent der Fläche liegt auf einem Gemein-
degrundstück von Neuhausen ob Eck und rund 23 Prozent werden 
von der Gemeinde Mühlingen zur Verfügung gestellt. Nachdem die 
Verwaltungsgemeinschaft Tuttlingen der Teilfortschreibung des 
Regionalplans ‚Windenergienutzung‘ des Regionalverbands Hoch-
rhein-Bodensee zugestimmt hatte, konnte unter der Federführung 

von ForstBW eine europaweite Ausschreibung zur Umsetzung er-
folgen. Den Zuschlag erhielt die iTerra energy GmbH aus Gießen. 
Das Unternehmen betreut umfassende Projekte im Bereich erneu-
erbarer Energien mit dem Fokus auf Onshore-Windparks. Etwa 70 
Prozent der geplanten Projekte entfallen dabei auf Waldfl ächen.
Mit der Vertragsunterzeichnung der Gemeinden Neuhausen ob 
Eck und Mühlingen sowie dem Windpark-Projektierer und ForstBW 
werden nun weitere Schritte in die Wege geleitet. So soll eine Lang-
zeit-Windmessung Aufschluss über die Windhöffi  gkeit am Standort 
geben. Insgesamt könnte der Windpark Schindelwald/Hölle bis zu 
zehn Windenergieanlagen umfassen.
Die Gemeinde Neuhausen ob Eck möchte mindestens eine Wind-
kraftanlage auf dem gemeindeeigenen Grundstück errichten. Nach 
erfolgreicher Erstellung aller relevanten Gutachten und positivem 
Genehmigungsbescheid könnte der Windpark im vierten Quartal 
2030 seinen Betrieb aufnehmen.

WINDPARK
Folgende Personen waren bei der Vertragsunterzeichnung anwesend (von links): Micha-
el Thies (Forst BW), Roland Stolarczyk (Forst BW), Michael Thorwarth (Forst BW), Marina 
Jung (Bürgermeisterin Neuhausen ob Eck), Elke Stäbler (Forst BW), Thorsten Scigliano 
(Bürgermeister Mühlingen), Jörg Hertle (Forst BW), Frank Sauvigny (iTerra energy GmbH), 
Florian Klaner (iTerra energy GmbH), Carla Bormuth (iTerra energy GmbH) Bild: Forst BW

BÜRGERTISCH DER GEMEINDE 
NEUHAUSEN OB ECK
Am Mittwoch, 3. Dezember war es wieder soweit. Der Senioren- 
und Bürgertisch fand erstmals in der Museumsgaststätte Ochsen 
am Mittwoch ab 17 Uhr statt. Das Angebot haben 21 Mitbürgerin-
nen und Mitbürger aus der Gesamtgemeinde in Anspruch genom-
men. Markus Sell sagte, dass er aufgrund der guten Resonanz dem 
Wunsch nach einer Fortsetzung des Bürgertisches gerne nach-

komme. Die Museumsgaststätte ist vom 1. Januar bis 1. März 2026 
geschlossen, so dass ein Bürgertisch im März wieder stattfi nden 
werde. Auch das Speisenangebot von Wurstsalat, Linsen mit Spätzle 
und Saitenwurste und Wurstsalat zu einem Festpreis von zehn Euro 
kam bei den Besuchern gut an. „Wenn die Gemeinde etwas anbie-
tet, sollte man das Angebot auch nutzen“, sagten die Teilnehmer.

BÜRGERTISCH Der Bürgertisch im Ochsen wurde gut angenommen. 
Bild und Text: Winfried Rimmele 
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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DES 
FÖRDERVEREINS „DIE HOMBIES“ DER HOMBURGSCHULE
Mitgliederzahl stieg leicht um neun Mitglieder 
auf 91 Mitglieder
Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins „Die Hom-
bies“ wurden Schriftführer David Zapp und Kassiererin Simone 
Schramm in ihren Ämtern bestätigt. Zu neuen Kassenprüferinnen 
wurden Nicole Ott und Jennifer Laufer für zwei Jahre gewählt. Als 
Beisitzerinnen der Elternvertretung wurde Daniela Fuls und Michel-
le Becker gewählt. Als Beisitzerin der Schulvertretung wurde Lara 
Weber bestätigt. Die erste Vorsitzende Ramona Storz bedankte sich 
für die Unterstützung der Eltern und Lehrerinnen bei verschiede-
nen Vorhaben und Veranstaltungen. Rückblickend erinnerte die 
erste Vorsitzende an das Verteilen der Fasnetsküchle (Berliner) bei 
der „Schulfasnet“ oder das obligatorische Eis am letzten Schultag 
sowie das Glücksrad beim Weihnachtszauber. Außerdem wurden 
die Pausenhofkisten wieder aufgefüllt. Das Weihnachtstheater 
konnte stattfi nden, da die Gemeinde die Kosten übernahm. Die 
Mitgliederzahl wuchs um neun Mitglieder auf 91 Mitgliedern an. Bei 
einer Schülerzahl von 180 Schülern und einer Mitgliederzahl von 
fünfzig Prozent gäbe es noch reichlich Luft nach oben. Somit dürfe 
in der Mitgliederwerbung nicht nachgelassen werden, fügte Storz 
hinzu. Ein persönlicher Kontakt mit den Eltern stehe dabei im Vor-
dergrund. Bei der Einschulungsfeier habe die Mitgliederwerbung 
nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Dank zahlreicher Spenden 
durch Firmen und Privatpersonen konnten Vorhaben realisiert wer-

den. Ein besonderer Dank ging an die Firma Denzel, die Hauptpreise 
für das Glücksrad spendete und damit für klingende Kassen sorgte. 
Kassiererin Simone Schramm legte in einem übersichtlichen und 
detaillierten positiven Kassenbericht vor. Somit kann auch weiter-
hin die Homburgschule mit fi nanziellen Mitteln unterstützt werden. 
Die Kassenprüfer Nicole Ott und Jennifer Laufer bescheinigten eine 
tadellose Kassenführung. Die zweite Stellvertreterin der Bürger-
meisterin, Romana Haßler-Denzel, nahm die Entlastung vor, dankte 
dem Förderverein für den Einsatz und Unterstützung und sagte: „Ihr 
seid ein Gewinn für die Schüler und Eltern“. Sie bedankte sich im 
Namen der Gemeinde für die hervorragende ehrenamtliche Arbeit. 
Das Verhältnis Mitgliederzahl zu Anzahl der Schüler bezeichnete sie 
als ausbaufähig. Sie sagte weiterhin die Unterstützung der Gemein-
de als Kooperationspartner zu.
Der Förderverein plane im Jahr 2026 dem Weihnachtszauber mit 
Glücksrad, Trixitt und bei der Schulfasnet sind anstelle der „Ber-
liner“ „Quarkbällchen“ geplant. Neue T-Shirts mit dem neuen Logo 
sollen im kommenden Jahr kommen. Es werde nach einem güns-
tigen Anbieter zu erschwinglichem Preis gesucht. Auch sei wieder 
ein Spendenlauf gemeinsam mit der Schule in Planung. Rektorin 
Angela Sitta und Konrektorin Mira Keller hatten eine Überraschung. 
Die Homburgschule hatte am Deutschen Sportabzeichen – Schul-
wettbewerb für Baden-Württemberg teilgenommen und den zwei-
ten Platz belegt. Dafür gab es einen Preis in Höhe von 150 Euro. Der 
Spendenscheck wurde nun an den Förderverein übergeben.

Die aktuellen Vorstandsmitglieder des Fördervereins der Homburgschu-
le „Die Hombies“ (hintere Reihe von links): Bürgermeisterstellvertreterin 
Romana Haßler-Denzel, David Zapp, Daniela Fuls, Michelle Becker, Lara 
Weber, Evelyn Steiner und, Mira Keller. (Vordere Reihe von links): Ramo-
na Storz, Simone Schramm, Jennifer Laufer, Nicole Ott und Angela Sitta.

Ein Spendenscheck in Höhe von 150 Euro erhielt der Förderverein von 
der Homburgschule (von links): Ramona Storz, Mira Keller, Simone 
Schramm, Angela Sitta und Evelyn Steiner. 
Bild und Text: Winfried Rimmele 

NIKOLAUS BESUCHT DIE KINDER VOM 
REGENBOGENLAND WORNDORF
Am Freitag, 5. Dezember 2025 besuchte der Nikolaus alle Kinder des Regenbogenlan-
des. Die Kinder freuten sich sehr auf sein Kommen und warteten gespannt auf den be-
sonderen Gast. Zur Begrüßung trugen die Kinder dem Nikolaus ein Gedicht, ein Lied 
und ein Fingerspiel vor. Der Nikolaus hörte aufmerksam zu und lobte die Kinder für 
ihre schönen Beiträge. Anschließend durfte jedes Kind zum Nikolaus kommen und 
eine kleine Überraschung im Nikolaussocken abholen. Es war ein stimmungsvoller und 
fröhlicher Vormittag, der den Kindern lange in Erinnerung bleiben wird.Ein Besonderer 
Dank gilt Otmar Schober aus Rast, der uns dieses Jahr als Nikolaus besuchte.
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GEMEINSAME 
MITTEILUNGEN

Abfalltermine 

ABFALLTERMINE
DEZEMBER
Biomüll Donnerstag, 11.12.2025
 
Restmüll Donnerstag, 18.12.2025
 
Biomüll  Mittwoch, 24.12.2025

Öffnungszeiten des Rathauses über 
Weihnachten und den Jahreswechsel
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

unser Rathaus ist vom 24.12.2025 bis 05.01.2026
geschlossen.

Ab dem 07.01.2026 sind wir wieder zu den gewohnten 
Zeiten für Sie da.

Informationen zum Winterdienst
Die Gemeinde ist auch in diesem Jahr für den Winterdienst 
wieder gut gerüstet. Die Fahrzeuge des Bauhofs und auch 
die Privatfahrzeuge sind vorbereitet, die Fahrer unterwiesen, 
die Einsatzpläne aktualisiert und das Salzlager gefüllt. In An-
betracht der Jahreszeit und der ersten Schneefälle ist die Ge-
meindeverwaltung auf Ihre Mithilfe angewiesen. Nur dann ist 
für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. So bitten wir die An-
lieger darum, Fahrzeuge nicht auf der Straße zu parken. Sofern 
eine Garage, ein Abstellplatz oder eine Fläche vor der Garage 
auf Privatgrund vorhanden ist, bitten wir Sie, diesen Platz zum 
Abstellen zu benutzen. Auf der Straße geparkte Autos erschwe-
ren die Arbeit des Räumdienstes. Die Gemeinde kann dort der 
Räumpflicht nicht oder nur eingeschränkt nachkommen, da 
eine Durchfahrt mit dem Räumfahrzeug nicht möglich ist. Bitte 
erleichtern Sie unserem Bauhof seine Arbeit. Ebenso bitten wir, 
dass Eigentümer und Mieter von Gebäuden, Wohnungen oder 
Bauplätzen(nicht bebaute Grundstücke) ihrer Verpflichtung 
nachkommen und auf den Gehwegen, oder soweit nicht vor-
handen am Rand der Straße, den Schnee räumen und wenn 
nötig gegebenenfalls streuen. Damit werden Unfälle vermie-
den. Genauso wichtig ist es aber auch von den Gehwegen 
aus, einen Durchgang über das Schneeruder freizuschaufeln, 
damit der Gehweg gefahrlos betreten werden kann. Beachten 
Sie hierbei, dass der Schnee nicht wieder auf die bereits ge-
räumte Straße geworfen werden darf. Wir bitten alle Gebäude- 
und Grundstückseigentümer, sowie Mieter und Pächter ihren 
Pflichten und den Bestimmungen der Räum- und Streupflicht-
satzung der Gemeinde Neuhausen ob Eck nachzukommen. 
Wie jedes Jahr ist der Bauhof mit Leiter Gerhard Wegmann und 
seinem Team bemüht, den Winterdienst zur Zufriedenheit aller 
Einwohner durchzuführen.

Wir bitten daher um Verständnis und um Ihre Mithilfe.
Ihr Bürgermeisteramt

Für den Winterdienst verantwortlich (von links): Bürgermeisterin Ma-
rina Jung, Dennis Jäger, Stefan Wiegele, Manuel Reutebuch, Matthias 
Kellhofer, Daniel Prüfer, Simon Wiedemann, Martin Gabele und Bau-
hofleiter Gerhard Wegmann. Auf dem Bild fehlen Michael Bienert und 
Steffen Dichtl. 
Bild und Text: Winfried Rimmele

Neuverpachtung der gemeinschaftlichen  
Jagdbezirke der Jagdgenossenschaft  
Neuhausen ob Eck  –   
Pachtperiode ab 01. April 2026 
Aufgrund der Bestimmungen des Jagd- und Wildtiermanage-
mentgesetzes (JWMG) und der Satzung der Jagdgenossen-
schaft Neuhausen ob Eck vom 12. März 2020 sowie vorbehaltlich 
des Beschlusses in der noch abzuhaltenden Jagdgenossen-
schaftsversammlung wird der gemeinschaftliche Jagdbezirk 
mit sechs bis acht Jagdbögen zum 01. April 2026 neu verpach-
tet.  Die Pachtdauer soll voraussichtlich wieder sechs Jahre 
betragen. Im Vorfeld der Neuverpachtung muss nach dem 
Jagd- und Wildtiermanagementgesetz eine Versammlung 
der Jagdgenossenschaft einberufen und eine neue Satzung 
erlassen werden. Diese Versammlung wird voraussichtlich im 
Januar stattfinden. Hierzu wird zu gegebener Zeit im Amts-
blatt separat eingeladen. Über die Verpachtung des Jagdrechts 
an eine Pächterin oder einen Pächter, die oder der erstmals 
einen Jagdpachtvertrag mit der Jagdgenossenschaft schließen 
möchte, hat nach dem Jagd- und Wildtiermanagementgesetz 
die Jagdgenossenschaftsversammlung zu beschließen.
Wir bitten daher interessierte Pächter, ihr Pachtinteresse an 
einem Jagdrevier schriftlich bis zum Dienstag, 30. Dezem-
ber 2025, 16.00 Uhr unter Angabe des Namens, der Adresse 
sowie unter Beifügung des Nachweises der Pachtfähigkeit 
beim Bürgermeisteramt Neuhausen ob Eck, Rathausplatz 1, 
78579 Neuhausen ob Eck oder per E-Mail an hans.hager@neu-
hausen-ob-eck.de anzuzeigen. Gleichzeitig bitten wir auch die 
bisherigen Pächter, die wieder einen Pachtvertrag abschließen 
wollen und auch weitere Pachtberechtigte, sich zu melden, 
damit ggf. auch für künftige Änderungen die Pachtfähigkeit 
durch die Jagdgenossenschaft bestätigt werden kann.
Hinweise: 
Pachtfähig ist, wer einen auf seinen Namen lautenden gültigen 
Jahresjagdschein besitzt und einen solchen während dreier 
Jagdjahre in Deutschland besessen hat. Aufgrund des JWMG 
und der hierzu ergangenen Durchführungsverordnungen kön-
nen später eingereichte Bewerbungen nicht oder erst bei einer 
dann erneuten Durchführung einer Jagdgenossenschaftsver-
sammlung mit entsprechender Beschlussfassung berücksich-
tigt werden.
 
Neuhausen ob Eck, den,09.12.2025
gez. Marina Jung
Bürgermeisterin

AMTLICHE MITTEILUNGEN
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Nachrichten aus dem Standesamt
NACHTRAG NOVEMBER
wir gratulieren sehr herzlich zur
Geburt von Luise Seifert am 12.11.2025
Eltern: Stephanie Sofie Seifert und Steffen Seifert
 
DEZEMBER
wir gratulieren sehr herzlich zur Eheschließung von
Mara Kola geb. Baur und Fabian Kola am 02.12.2025

Gemeinderat 

Gemeinderatssitzung am 16.12.2025
Am Dienstag, den 16. Dezember 2025 findet um 19:00 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses Neuhausen ob Eck eine öffentliche Ge-
meinderatssitzung statt. Hierzu laden wir herzlich ein. Die Sitzungs-
vorlagen sind im RIS verfügbar.
 
Tagesordnung
 

1. Bekanntgabe der am 02.12.2025 in nichtöf-
fentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
gemäß § 35 Abs. 1 Gemeindeordnung 084/2025/ö

2. Bericht über den Wirtschaftsplan 2026, die 
Kalkulation der Abwassergebühren 2026, 
die Kalkulation der Wassergebühren ab 
2026 und die aktuellen Entwicklungen im 
Gewerbepark "take-off" 085/2025/ö

3. Waldhaushalt
Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 
2026 und vorläufiges Rechnungsergebnis 
2025 086/2025/ö

4. Betriebe gewerblicher Art "Wasserversor-
gung" und "Beteiligungen"
Zinsfestsetzung für interne Darlehen
Gebührenkalkulationen - Festsetzung des 
kalkulatorischen Zinssatzes 087/2025/ö

5. Betriebskostenvereinbarung Denk mit! 
Zwerge - Erhöhung der platzbezogenen 
pauschalen Zuschüsse zum 01.01.2026 088/2025/ö

6. Bau eines Funkmasten in Worndorf
Antrag auf Waldumwandlung 089/2025/ö

7. Bauvoranfrage zum Bau eines mehrge-
schossigen Wohngebäudes in Worndorf 090/2025/ö

8. Bekanntgaben / Anfragen / Sonstiges  

 
Mit freundlichen Grüßen
 
Marina Jung
Bürgermeisterin
 
Zur Information: Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 
20.01.2026 um 19:00 Uhr statt.

Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 
02.12.2025
Bürgermeisterin Marina Jung begrüßte zu Beginn der öffentlichen 
Sitzung die 13 anwesenden Gemeinderatsmitglieder sowie zahlrei-
che Zuhörer sehr herzlich.
 
Die Sitzung fand im Sitzungssaal des Rathauses statt.
 
TOP 1
Bekanntgabe der am 04.11.2025 in nichtöffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse gemäß § 35 Abs. 1 Gemeindeordnung
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 04. November 2025 folgen-
de nichtöffentliche Beschlüsse gefasst:
• Der Gemeinderat wählte eine Führungskraft.
 
• Dem Erwerb eines Anwesens in Neuhausen ob Eck wurde zuge-

stimmt.
 
• Einer verbindlichen Erwerbszusage für kommendes Jahr für ein 

weiteres Anwesen in Neuhausen ob Eck wurde zugestimmt.
 
TOP 2
Haushaltsplan 2026
Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern und Erlass einer 
Hebesatzsatzung
Aufgrund der Grundsteuerreform mussten die Hebesätze für die 
Grundsteuer A und Grundsteuer B für das Haushaltsjahr 2025 neu 
festgesetzt werden. Für die Grundsteuer A wurde ein Hebesatz von 
390 v. H., für die Grundsteuer B ein Hebesatz von 400 v. H. und für 
die Gewerbesteuer, wie bisher, ein Hebesatz von 360 v. H, festge-
setzt. Das neue Grundsteuerrecht sollte aufkommensneutral um-
gesetzt werden. Leider war die Planung aufgrund der fehlenden 
Feststellungserklärungen vor allem im Bereich der Grundsteuer A 
äußerst schwierig.
Bei der Grundsteuer A erfolgte wegen Aufhebung der wirtschaftli-
chen Einheit. im Verlauf dieses Jahres eine Rückzahlung für die Jahre 
2020 bis 2024 in Höhe von 21.800 Euro Die Messbeträge wurden 
also auf null-Euro festgesetzt. Aus diesem Grund beläuft sich das 
vorläufige Rechnungsergebnis auf 17.900 Euro. Unter Außeracht-
lassung der genannten Rückzahlungen würden sich die Erträge auf 
rund 39.000 Euro belaufen. Im Haushalt wurden 40.000 Euro veran-
schlagt, aber nur deshalb, weil zum damaligen Zeitpunkt unzählige 
Feststellungserklärungen gefehlt haben und sich somit die Hoch-
rechnung sehr schwierig gestaltete. Die hohen Erträge 2024 resul-
tierten ebenfalls aus einmaligen nachträglichen Veranlagungen, die 
aber, wie bereits erwähnt, 2025 wieder zum Teil rückabgewickelt 
wurden. Das bereinigte Ergebnis 2024 betrug rund 40.900 Euro. Um 
künftig diese Erträge erzielen zu können, müsste der Hebesatz um 
10 Prozentpunkte oder um 2,56 % auf 400 v. H. erhöht werden. Da 
allerdings bei Grundsteuer A immer noch Feststellungserklärungen 
fehlen und das Finanzamt mit den Schätzungen hinterherhinkt, 
schlug die Verwaltung vor, den Hebesatz von 390 v. H. auch in 2026 
beizubehalten. Bei der Grundsteuer B liegen die Erträge rund 3 % 
über dem Vorjahresergebnis. Somit kann hier von einer „Punktlan-
dung“ gesprochen werden. Aufgrund von erwarteten Neu- bzw. 
Nachveranlagungen, vor allem auf dem Gebiet des Gewerbeparks, 
wurde der Planansatz mit 681.000 Euro angesetzt, was sich im Nach-
hinein als etwas zu hoch erwies.
Aufgrund der nach wie vor schlechten Konjunkturdaten schlug die 
Verwaltung vor, den Hebesatz für die Gewerbesteuer nicht zu erhö-
hen, obwohl mit geringeren Gewerbesteuereinnahmen durch das 
Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stär-
kung des Wirtschaftsstandorts Deutschland zu rechnen ist.
Einstimmig fasste der Gemeinderat folgende Beschlüsse:
1. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde, wie bisher, auf 390 

v.H. festgesetzt.
2. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde, wie bisher, auf 400 

v. H. festgesetzt.
3. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde, wie bisher, auf 360 

v.H. festgesetzt.
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TOP 3
Festsetzung der Wasser- und Abwassergebühren für 2026
Zuletzt wurden die Wasserversorgungsgebühren in der Gemeinde-
ratssitzung am 13. Dezember 2022 auf 2,00 Euro/m³ festgesetzt. Da 
es sich bei der festgesetzten Gebühr um einen Nettobetrag handelt, 
muss der Endverbraucher noch zusätzlich 7 % Umsatzsteuer bezah-
len, so dass der Bruttoendpreis 2,14 Euro/m³ beträgt. Die „Zählerge-
bühren/Grundgebühren“ in Höhe von 31,20 Euro/Jahr wurden seit 
2001 nicht verändert. 
Fazit der Nachkalkulationen
Im Jahr 2023 entstand ein kleiner Überschuss, in den Jahren 2022 
und 2024 entstanden dagegen Verluste. Auch für das laufende Jahr 
wird ein Verlust prognostiziert. Betrachtet man nur den reinen Cas-
hflow (Betriebsergebnis = Einzahlungen minus Auszahlungen), so 
ist dieser durchweg positiv. Im Ergebnis heißt das, dass der laufende 
Betrieb mit den erhobenen Gebühren finanziert werden konnte. Le-
diglich die Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals 
wurden nicht ganz erwirtschaftet, was jedoch nach dem kommuna-
len Abgabenrecht (Kommunalabgabengesetz, KAG) erfolgen sollte. 
Dort ist nämlich geregelt, dass das eingesetzte Eigenkapital ange-
messen zu verzinsen ist.
Vorauskalkulation 2026
Der Vorauskalkulation 2026 liegen die aktuellen Informationen des 
Wasserversorgungszweckverbandes „Heubergwasserversorgung 
rechts der Donau“ vor. Demnach wird der Verband in den nächsten 
drei Jahren, also bis 2028, rund 19 Mio. Euro investieren müssen. Die 
geplanten Investitionen werden ausschließlich durch Fremdkapital 
finanziert. Dadurch wird sich auch die handelsrechtliche Eigenka-
pitalquote verschlechtern, was bei den künftigen Kreditaufnahmen 
zu schlechteren Zinskonditionen führen wird. Aus diesem Grund 
wird eine Eigenkapitalerhöhung von insgesamt 1,5 Mio. Euro ange-
strebt. Diese soll durch die Erhebung einer Finanzierungsumlage, 
die bereits in der Verbandssatzung verankert ist (Paragraf 16 Abs. 
7 der Verbandssatzung) erfolgen. Aufgrund der Beteiligungsquote 
am Verband wird sich die Finanzierungsumlage für die Gemeinde 
Neuhausen ob Eck in den kommenden drei Jahren auf insgesamt 
477.500 Euro, also pro Jahr auf rund 159.200 Euro, belaufen. Allein 
durch die geplante Erhebung der Finanzierungsumlage wird 
sich die bisherige Gebühr um 2,40 Euro/m³, pro Jahr um 0,80 
Euro/m³, erhöhen.
Aufgrund von gestiegenen Ausgaben (Energiekosten, Personalkos-
ten usw.) wird sich auch der derzeitige Wasserbezugspreis von 1,73 
Euro/m³ auf 1,88 Euro/m³ im Jahr 2026 erhöhen. Für das Jahr 2027 ist 
eine weitere Erhöhung auf 2,28 Euro/m³ und im Jahr 2028 auf 2,45 
Euro/m³ prognostiziert. Auch diese angekündigte Erhöhung würde 
den Wasserpreis für 2026 um weitere 0,15 Euro/m³ steigen lassen.
Unter Berücksichtigung der erörterten Erhöhungen der Wasser-
bezugspreise werden die Verbrauchsgebühren für 2026 mit 3,38 
Euro/m² prognostiziert. Hierzu tragen unter anderem die erhöhten 
Personalkosten durch eine Teilanrechnung einer weitere Wasser-
meisterstelle sowie die erhöhten Abschreibungen aufgrund der 
durchgeführten Erneuerungen der Wasserleitungen im Zuge der 
Kanalerneuerungsmaßnahmen bei.
Aufgrund der nach wie vor bestehenden gewissen Kalkulationsun-
genauigkeiten hat die Verwaltung eine Erhöhung des Wasserprei-
ses um 0,95 Euro/m³ auf 2,95 Euro/m³ vorgeschlagen. Hinzu kom-
men noch 7 % Umsatzsteuer, so dass für den Endverbraucher der 
Wasserpreis 3,16 Euro/m³ betragen würde. Dieser werde bei einer 
vierköpfigen Familie mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch 
von 145 m³ zu einer Mehrbelastung von 147,50 Euro oder von 12,28 
Euro pro Monat führen.  
Abwasserentsorgung
Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2019 bis 
2024 wird vorgeschlagen, die bisherigen Abwassergebühren auch 
2026 zu erheben.
Zur Erinnerung:  
Die Schmutzwassergebühren betragen 3,50 Euro/m³, davon entfal-
len auf die Klärgebühren 2,80 Euro/m³ und auf die Kanalgebühren 
0,70 Euro/m³. Die Niederschlagswassergebühren belaufen sich auf 
0,28 Euro/m³, davon entfallen auf die Klärgebühren 0,08 Euro/m² 
und auf die Kanalgebühren 0,20 Euro/m².

Nach einer ausführlichen Diskussion, in der die deutliche Erhöhung 
der Gebühr für die Wasserversorgung aufgrund der Finanzierungs-
umlage des Wasserversorgungsverbandes kritisiert wurde, fasste 
der Gemeinderat nacheinander die folgenden Beschlüsse:
1. Mit zwölf Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen wurde die Ge-

bühr für die Wasserversorgung für das Haushaltsjahr 2026 auf 
2,95 €/m³ festgesetzt.

2. Einstimmig wurde die Gebühr für die Schmutzwasserbeseiti-
gung für das Haushaltsjahr 2026 auf 3,50 €/m³ festgesetzt.

3. Einstimmig wurde die Gebühr für die Niederschlagswasserbe-
seitigung für das Haushaltsjahr 2026 auf 0,28 €/m² festgesetzt.

 
TOP 4
Vollzug des Haushalts 2025
Aufnahme eines weiteren Darlehens
In der Gemeinderatssitzung am 4. Juni 2024 hat der Gemeinderat 
einer Kreditaufnahme bei der KfW-Bank über 2 Mio. Euro und einer 
Kreditaufnahme bei der L-Bank ebenfalls bis zu 2 Mio. Euro zuge-
stimmt. Im Juni des vergangenen Jahres wurde bei der KfW-Bank 
ein Darlehen in Höhe von 1,997 Mio. Euro aufgenommen. Das weite-
re Darlehen in Höhe von 1,985 Mio. Euro wurde im Juli dieses Jahres 
entgegen der Ankündigung, dieses bei der L-Bank aufzunehmen, 
aufgrund besserer Zinskonditionen wieder bei der KfW-Bank auf-
genommen.
Obwohl die Erträge bei der Gewerbesteuer rund 2 Mio. Euro über 
dem Planansatz liegen, diese resultieren hauptsächlich aus dem Ge-
biet des Gewerbeparks, ist die Liquidität der Gemeinde aufgrund 
der umfangreichen Bautätigkeiten (Breitbandausbau, Restzah-
lungen für die Kanalerneuerung in Neuhausen, Um- und Ausbau 
des Feuerwehrmagazins in Schwandorf) sehr angespannt. Hinzu 
kommt, dass die Auszahlungen der Fördergelder für den Breitband-
ausbau sehr zögerlich erfolgen. Der aktuelle Antrag auf Teilauszah-
lung der Förderung in Höhe von 0,69 Mio. Euro wurde mit einer Teil-
zahlung von 104.000 Euro „abgespeist“. Als Grund wird der Wechsel 
des Projektträgers beim Bund, der unseren Antrag erst im kommen-
den Jahr prüfen kann, genannt.
Zwischenzeitlich musste in Absprache mit der Kommunalaufsicht 
die in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtsumme der Kas-
senkredite kurzfristig von 3,1 Mio. Euro auf 3,9 Mio. Euro erhöht 
werden. Der derzeitige Stand der Kassenkredite beträgt 3,65 Mio. 
Euro. Aus heutiger Sicht ist eine Verbesserung der Liquidität nicht 
absehbar. Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung eine weitere 
Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. Euro vor.
Der Verwaltung liegen neben den Konditionen der KfW-Bank auch 
die Zinskonditionen der Kreissparkasse Tuttlingen vor. Dabei ist das 
Angebot der Kreissparkasse günstiger als das der KfW-Bank. Außer-
dem bietet das Darlehen der Kreisparkasse mehr Flexibilität.
Nach den derzeit vorliegenden Steuerschätzungen sollte sich in 
den kommenden Jahren die Ertragssituation bei den Gemeinden 
verbessern. Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung eine Laufzeit 
des Darlehens von fünf Jahren mit einer fünfjährigen Zinsfestbin-
dung vor.
Kämmerer Muschalek ergänzte in der Sitzung, dass ihm neue Kondi-
tionen der Kreissparkasse in Höhe von 2,81 % vorliegen.
Der Aufnahme eines Kredits in Höhe von 1,5 Mio. Euro bei der Kreis-
sparkasse Tuttlingen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer 
Zinsbindung von ebenfalls 5 Jahren zu Konditionen von 2,81 % 
wurde einstimmig zugestimmt.

TOP 5
Breitbandausbau in Neuhausen ob Eck
Bauoberleitung - Genehmigung eines Nachtragsangebots
Im Rahmen des Breitbandausbaus im Förderbereich „grauen Fle-
cken“ in Neuhausen ob Eck kam es bekanntlich zu Verzögerungen 
im Bauablauf, die im Bereich der Bauleitung zu einem Mehraufwand 
geführt haben und künftig führen werden. Hierzu hat das bisher 
beauftragte Büro, cec-ingenieure GmbH, ein Nachtragsangebot 
unterbreitet. Das Nachtragsangebot beinhaltet eine Pauschale und 
beläuft sich auf 102.000,00 Euro, netto.
Zur Begründung des Nachtrags wurde darauf verwiesen, dass bei 
der bisherigen Beauftragung der Bauleitung das Bauende in der 
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Leistungsbeschreibung auf den 30. März 2025 festgelegt war. Daran 
anschließend wurden drei weitere Monate für die Nachbereitung 
einkalkuliert. Das Angebot bezog sich auf die Bauzeit plus anschlie-
ßender Nachbereitung. Aufgrund eines verspäteten Baustarts 
sowie eines verlängerten Winters konnte ein Teil der Kosten für die 
zusätzliche Bauleitung bereits eingespart werden. Nach aktuellem 
Bauzeitenplan beläuft sich das Fertigstellungsdatum auf den 30. 
März 2026. Daraus resultiert ein Mehraufwand in der Bauleitung von 
kumulierten acht Monaten.

Die Förderquote beträgt bekanntlich 90 %, auch für die Bauober-
leitung.
Dem Nachtragsangebot zur Bauoberleitung des Büros cec-ingeni-
eure GmbH aus Feldkirchen in Höhe von 102.000 € wurde einstim-
mig zugestimmt.

TOP 6
Antrag auf Erlass einer Geschäftsordnung für den Gemeinderat 
Der evtl. Erlass einer Geschäftsordnung für den Gemeinderat wurde 
bereits öfters im Gemeinderat angedacht, ausführlich mit Beratung 
und letztendlicher Ablehnung bereits 2006, letztmals vor etwas 
mehr als einem Jahr. Bisher hat eine Mehrheit im Gemeinderat eine 
Geschäftsordnung nicht für notwendig befunden.
Am 27.10.2025 ist bei der Verwaltung ein Antrag zur Erstellung einer 
Geschäftsordnung für den Gemeinderat gemäß der Gemeindeord-
nung Baden-Württemberg von fünf Mitgliedern des Gemeinderats 
eingegangen.

Das Verfahren für die Meinungs- und Willensbildung im Gemeinde-
rat bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Dies sind ins-
besondere die Paragraphen 18, 24, sowie 32a bis 41b der Gemein-
deordnung sowie der Vorschriften in der Hauptsatzung.

Die Vorschriften in der Gemeindeordnung über das Verfahren im 
Gemeinderat sind auf Grundsätze beschränkt und deshalb nicht 
ausreichend, den Geschäftsgang im Gemeinderat zu regeln. Es 
sind vielmehr ergänzende Vorschriften erforderlich, zu denen § 36 
Absatz 2 Gemeindeordnung ermächtigt und zugleich ohne Unter-
schied nach Gemeindegröße verpflichtet, wonach der Gemeinderat 
seine inneren Angelegenheiten, insbesondere den Gang seiner Ver-
handlungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften durch eine 
Geschäftsordnung regelt.

Der Gemeinderat stimmte dem Antrag auf Erlass einer Geschäfts-
ordnung mit sieben Ja-Stimmen und sieben Enthaltungen zu und 
beauftragte die Verwaltung einen Entwurf auszuarbeiten.
Das Gremium schlug außerdem vor, die Geschäftsordnung so kurz 
wie möglich zu fassen und die Paragrafen der Gemeindeordnung 
nicht direkt abzufassen.

TOP 7
Bauantrag zur Errichtung einer Dachgaube am bestehenden 
Wohnhaus
Der Verwaltung liegt ein Bauantrag zur Errichtung einer Dachgaube 
am bestehenden Wohnhaus auf dem Grundstück, Flst. Nr. 7043, Im 
Langen Grund 4 in Neuhausen ob Eck vor.
Das Anwesen „Im Langen Grund 4“ liegt im Geltungsbereich eines 
rechtskräftigen Bebauungsplans „Im Morgen I – 1. Änderung“. Somit 
handelt es sich hierbei um ein Vorhaben nach § 30 Baugesetzbuch 
(BauGB). Nach dem Bebauungsplan „Im Morgen I – 1. Änderung“ ist 
u.a. eine Dachneigung von 25 bis 40 Grad sowie eine Kniestockhöhe 
von max. 0,60 m festgesetzt.

Gemäß § 31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann eine Befreiung von den Festset-
zungen des Bebauungsplans erteilt werden, wenn die Grundzüge 
der Planung nicht berührt werden, die Abweichung städtebaulich 
vertretbar ist und wenn die Abweichung auch unter Würdigung 
nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar 
ist.

Im vorliegenden Bauantrag wird bei der geplanten Gaube die 
Dachneigung um 10 Grad unterschritten, das bestehende Dach hat 
eine Dachneigung von 30 Grad, welche so mit den Festsetzungen 
des Bebauungsplans übereinstimmt. Durch die Überschreitung des 
Kniestocks um 1,83 m kann ein zusätzlicher Wohnbereich im Dach-
geschoss geschaffen werden. Insgesamt handelt es sich um gering-
fügige Abweichungen. Nachbarschaftliche Belange werden nicht 
tangiert.  Einstimmig fasste der Gemeinderat folgende Beschlüsse:
1.1  Dem Bauantrag zur Errichtung einer Dachgaube am bestehen-

den Wohnhaus auf dem Grundstück „Im Langen Grund 4“, Flst. 
Nr. 7043, wurde gemäß § 36 i. V. m. § 30 BauGB das Einverneh-
men erteilt.

1.2.  Den Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans 
„Im Morgen I – 1. Änderung“ betreffend die Überschreitung des 
Kniestocks um 1,83 m und der Unterschreitung der zulässigen 
Dachneigung um 10 Grad wurde zugestimmt.

 
TOP 8
Bekanntgaben / Anfragen / Sonstiges
1. Übernahme der PV-Anlage am Bauhofdach 
  Wie schon im Sommer angekündigt werde die PV-Anlage auf 

dem Bauhofdach zum 1. Januar 2026 kostenlos auf die Gemein-
de übergehen, so Bürgermeisterin Jung.

2. Bauhoffahrzeug VW-Pritsche
  Bürgermeisterin Jung berichtete, dass nach dem aktuellen 

TÜV-Bericht die alte VW-Pritsche für knapp 3000 € ertüchtigt/
erneuert werden könne, um die neue TÜV-Plakette erhalten zu 
können. Dies werde in den nächsten zwei Wochen erfolgen. Die 
Neuanschaffung kann demnach im Rahmen der Haushaltpla-
nungen für 2026 beraten werden.  

3. Sirenenförderprogramm 2025
  Bürgermeisterin Jung gab bekannt, dass die Gemeinde im Rah-

men des Sirenenförderprogrammes 2025 einen Antrag gestellt 
habe, welcher abgelehnt wurde.

 
4. Übergabe des Breitband Bescheides 
  Bürgermeisterin Jung berichtete, dass sie am 25.11.2025 in Stutt-

gart den Bescheid für die Förderung des Breitbandausbaus er-
halten habe. Die Förderung betrage 380.000 €.

 
5. Lagerplatz an der Homburghalle
  Gemeinderat Stritzel fragte, wieso der Lagerplatz an der Hom-

burghalle von der Firma noch immer genutzt werde.
 
   Der Lagerplatz werde derzeit noch gebraucht, so Kämmerer 

Muschalek. Die Miete für den weiteren Monat wurde gezahlt.
 
6. Stand des Feuerwehrmagazins
   Aus dem Gremium wurde sich nach dem Stand des Feuerwehr-

magazins in Schwandorf erkundigt.
 
  Derzeit fehle es noch an der Elektrik, so Kämmerer Muschalek. 

Diese Arbeiten sollen in den nächsten Tagen fertiggestellt wer-
den, sodass die Garagen genutzt werden können.

 
7. Ersetzen eines Glaselements an der Homburghalle
  Gemeinderat Hensler fragte an, ob ein Glaselement an der Hom-

burghalle ersetzt werden könnte, sodass mit großen Fahrzeu-
gen in die Halle gefahren werden könne.

 
 Dies werde geprüft, so Bürgermeisterin Jung.
 
8. Stand des Jugendraums in Worndorf
  Aus dem Gemeinderat wurde nach dem Stand des Jugendraums 

in Worndorf gefragt.
 
Bürgermeisterin Jung äußerte, dass noch nichts genaueres bekannt 
sei.
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NICHTAMTLICHE MITTEILUNGEN
Verbandsversammlung
Am Mittwoch, den 17. Dezember 2025 um 17 Uhr 
laden wir zu einer öffentlichen Verbandsversamm-
lung in den Seminarraum, take-off GewerbePark 4, in 
78579 Neuhausen ob Eck ein.
 
Tagesordnung
1. Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 

 
2. Abwassergebühr 2026 

 
3. Wassergebühr 2026 

 
4. Wärmepreis 2026 

 
5. Bekanntgaben und Anfragen
 
gez. Marina Jung
Bürgermeisterin
Verbandsvorsitzende
 

Neuhausen ob Eck

Bücherei Neuhausen

Weihnachstferien in der Bücherei
Liebe Leserinnen und Leser der Bücherei Neuhauen o Eck, 
liebe Kinder, 

Wir möchten Ihnen mitteilen, dass die Bücherei von Mon-
tag, 22.12.2025 bis einschl. Dienstag, 6.01.2026 wegen 
Weihnachtsferien geschlossen ist
Bis Freitag, 19.12.25 können Sie sich noch zu den gewohnten 
Öffnungszeiten mit Lesestoff für die Feiertage und Ferien ein-
decken. Ab Mittwoch, den 7.01.2026 wir gerne wieder für Sie da.
Ihr Team der Bücherei Neuhausen ob Eck

Musikkapelle Neuhausen

Einladung Jahreskonzert 2025

Liebe Freunde der Musik,
wir laden Sie recht herzlich zu unserem diesjährigen Konzert am 
Samstag den 20. Dezember in die Homburghalle ein. Einlass ist ab 
18:30 Uhr, Beginn ist um 19:00 Uhr.
Unter dem folgenden QR-Code oder Link gelangt man zu einer kur-
zen Videoschau eines unserer vergangenen Jahreskonzerte. Einfach 
den Link im Internet eingeben, oder den Code abscannen:

https://youtu.be/GrHPYYcqPU8
 

 
Viel Spaß beim Anschauen!
Ihre Musikkapelle Neuhausen

Turn- und Sportverein

Abteilung Darts

Lust auf Dart? Kommt vorbei und lernt uns kennen!

Trainingszeiten Steeldart: immer mittwochs
Jugendtraining 18:00 - ca.19.30 Uhr 
Ü18 Training: ab 19Uhr 
Das Training findet im Sportheim des TSV statt.

Kein Frühschoppen am 14. Dezember 2025   

Am Sonntag, 14. Dezember 2025 findet kein Frühschoppen statt.
 

VHS Außenstelle Neuhausen ob Eck

Folgender Vhs Sprachkurs  
beginnt im Januar in Neuhausen:
Spanisch für die Reise (Niveau A1) 
für Teilnehmende ohne Vorkenntnisse 
Lehrbuch: Spanisch für den Urlaub A1, Klett-Verlag, ISBN: 978-
3-12-514265-7 

In diesem Kurs lernen Sie die wichtigsten Redewendungen 
und Wörter kennen, um sprachlich typische Urlaubs- und Rei-
sesituationen zu meistern. Mit viel Spaß, einem Minimum an 
Grammatik und interessanten Einblicken in die Alltagskultur 
können Sie sich auf Ihre Reise ins Zielland und den Kontakt mit 
den Menschen dort vorbereiten.  Hier können Sie Ihre Sprach-
kenntnisse kostenlos testen: www.sprachtest.de 

NH42201: ab Lektion 1 
5 mal donnerstags, ab Do, 08.01.26 
18:00-19:30 Uhr 
vhs-Kursraum, Stockacher Str. 9, 2. OG 
Kleingruppe 
Leitung: Marina Moll 
Gebühr: 58,00 €, Mitglieder: 53,00 € 
Info´s und Anmeldung unter neuhausen@vhs-tuttlingen.de 
oder während den Öffnungszeiten der Bücherei Neuhausen 
unter 07467-910020.
Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Dienstag   15:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch  10:00 – 11:30 Uhr
Donnerstag / Freitag  17:00 – 19:00 Uhr

Von 22.12.2025 – einschl. 06.01.2026 geschlossen!

Schwandorf

Freiwillige Feuerwehr, Abt. Schwandorf

Abteilungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Schwandorf Gemeinde Neuhausen ob Eck, 

Zur  Abteilungsversammlung am Freitag, den 09.01.2026 sind alle 
aktiven Feuerwehrkameraden, die Kameraden der Altersabteilung 
sowie die Gemeinde- und Ortschaftsräte, alle Vertreter der örtlichen 
Vereine sowie die gesamte Einwohnerschaft recht herzlich eingela-
den. Die Versammlung beginnt um 19:30 Uhr im Bürgersaal in Ober-
schwandorf.
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Folgende Punkte stehen zur Tagesordnung an:
1 Begrüßung
2 Totenehrung
3 Bericht des Schriftführers
4 Bericht des Kassiers
5 Bericht des Kommandanten
6 Entlastung der Vorstandschaft
7 Ehrungen
8 Verschiedenes, Wünsche und Anträge
 
Mit freundlichen Grüßen
Elmar Winter, Abt. Kommandant

Worndorf

Landfrauen Worndorf

Adventsfeier
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen zur Adventsfeier im Ver-
einsraum (Ortsverwaltung) am Fr. 12.12.2025 ab 14:00 Uhr. 
Bei Kaffee, Kuchen, Liedern, Texten und netten Gesprächen genie-
ßen wir die Adventszeit. Die Vorstandschaft freut sich darauf.

Radfahrverein Worndorf

Radfahrverein Frohsinn Worndorf
Aufgrund Terminüberschneidungen im Sportheim müssen wir den 
Seniorennachmittag leider absagen.Wir bitten um Verständnis.

Sportverein Worndorf
Schützenverein Worndorf

 Schützenverein Worndorf
Die Vorstandschaft wünschst allen Mitgliedern und der gesammten 
Befölkerung ein schönes ,ruhiges Weihnachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr.
   
Die Vorstandschaft   

Kirchennachrichten 

Evang. Eckstein Kirchengemeinde Neuhausen

Gervasiuskirche in Neuhausen ob Eck und Friedenskirche in 
Emmingen-Liptingen
 
Der Wochenspruch aus der Bibel
Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr kommt gewaltig. 
Jes. 40,3.10
 
Donnerstag, 11.12.2025
19.00 Uhr   öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderates in der 

Friedenskirche
 
Freitag, 12.12.2025
20.00 Uhr   Probe des Posaunenchors
 
Samstag, 13.12.2025
09:30 Uhr   Probe des Krippenspiels von Emmingen-Liptingen in 

der Friedenskirche mit Christiane Denzel
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09:30 Uhr   Probe des Krippenspiels von Neuhausen ob Eck in der 
Gervasiuskirche mit Janina Diener und Sabrina Hess

 
Sonntag, 14.12.2025 – 3. Advent
09.30 Uhr   Gottesdienst in der Gervasiuskirche mit Pfarrerin Ni-

cole Kaisner. Im Gottesdienst werden die Kinder Taliya 
Alicia Umhauer und Liam Luz getauft.

 
15.00 Uhr   ökumenischer Gedenkgottesdienst für verstorbene 

Kinder in Trossingen, Sankt Theresia Kirche, Theresien-
platz 1 in 78647 Trossingen.

Der Gottesdienst wird von Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes und 
Pfarrer Oliver Helmers mit Team zelebriert. Die musikalische Beglei-
tung gestaltet die Musikgruppe Next Love Music. Anschließend er-
geht herzliche Einladung zur Begegnung im katholischen Gemein-
dehaus, neben der Kirche.
 
Jedes Jahr am 2. Sonntag im Dezember zieht ein Licht um die Welt, 
wenn Eltern, Großeltern, hinterbliebene Geschwister und Freunde 
am Weltgedenktag für verstorbene Kinder eine Kerze entzünden. 
Das Symbol des Kerzenlichtes, das im Dunkel der Trauer leuchtet, 
ist das Zeichen der Verbundenheit, mit Trauernden auf der ganzen 
Welt. Die Gedenkfeier wendet sich an alle Angehörigen von verstor-
benen Kindern, die bereits im Mutterleib, bei oder nach der Geburt, 
Kinder im späteren Alter als Jugendliche oder Erwachsene durch 
Krankheit, Unfall, Suizid, ungeklärte Todesursache oder fremde Ge-
walt ums Leben kamen. 
 
Erinnern
der Trauer Raum geben
eine Kerze entzünden
stärkenden Trost empfangen
Dazu sind Sie eingeladen an diesem Mittag.
 
Die Evangelische Kirchengemeinde Neuhausen ob Eck 
sucht Verstärkung
Mesner/in (m/w/d) – zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Als Mesner/in bereiten Sie den Gottesdienstraum für unsere Sonn-
tagsgottesdienste sowie besondere Gottesdienste (z. B. Taufen, 
Trauungen, Konfirmationen) vor. Sie sind Ansprechpartner/in für 
unsere Gottesdienstbesucher und unterstützen Pfarrer/in und Prä-
dikant/in durch Ihren zuverlässigen Dienst.
Was Sie mitbringen sollten:
• Freude am Dienst in der Gemeinde
• Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise

Mitgliedschaft in einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK) ist Voraussetzung. Interessiert?
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: Frau Sauter-Manz, 
Assistenz der Gemeindeleitung, Stockacher Str. 2, 78579 Neuhausen 
ob Eck, 07467 / 385, Pfarramt.Neuhausen-ob-Eck@elkw.de. 
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Pfarrerin
Karoline Bortlik, 25% Dienst im Kirchenbezirk Rottweil, 
Telefon: 07461/1631245, karoline.bortlik@elkw.de
 
Pfarramt
Vertretungen für unser Pfarramt übernehmen weiterhin die Pfarre-
rinnen und Pfarrer aus Tuttlingen und Tuttlingen-Umland.
Bei Trauerfällen wenden Sie sich bezüglich Bestattungen bitte di-
rekt an das Gemeindebüro in Tuttlingen unter der Telefonnummer 
07461/1402164.

Gemeindebüro/Assistenz der Gemeindeleitung
Juliane Sauter-Manz, Telefon: 07467/385, 
Juliane.Sauter-Manz@elkw.de
Montag 08.30 Uhr – 10.00 Uhr, Dienstag und 
Mittwoch 08.30 Uhr - 11.00 Uhr

Wintersport-Empfehlung aus dem Bezirksjugendwerk 
Ski- und Snowboard-Ausfahrt am 21.02.2026 zum Sonnenkopf 
Weitere Details und Anmeldung auf dem Flyer und auf der Home-
page des Bezirksjugendwerks. Anmeldelink: 
https://www.ejw-bezirktut.de
 

 
Eckstein-Kirchengemeinde Neuhausen ob Eck und Emmin-
gen-Liptingen, Stockacher Straße 2, 78579 Neuhausen ob Eck
www.eckstein-kirchengemeinde.de
 
  

Kath. Kirchengemeinde

St. Maria Magdalena in Mühlheim/Donau mit St. Michael in Neuhau-
sen ob Eck und St. Nikolaus in Stetten/Donau

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten
Donnerstag, 11.12.2025
> 15.00 Uhr – 
17.00 Uhr  Beichtgelegenheit im Pfarrhaus Mühlheim
 
Freitag, 12.12.2025
06.30 Uhr   Rorate in St. Michael, anschl. Frühstück im Gemein-

desaal St. Michael
18.00 Uhr  Rosenkranz in St. Maria Magdalena
> 18.00 Uhr   Weihnachtsfeier der Ministranten im kath. Gemein-

dehaus in Kolbingen - Infos erfolgten über die 
WhatsApp-Gruppe

 
Samstag, 13.12.2025
18.30 Uhr  Vorabendmesse in St. Nikolaus
 
Sonntag, 14.12.2025 – 3. Adventssonntag
09.00 Uhr  Eucharistiefeier in St. Michael
10.30 Uhr   Kinder- und Familiengottesdienst zum  Thema: 

„Zeichen des Advents – was uns auf Weihnachten 
vorbereitet“  in St. Maria Magdalena musikalische 
Gestaltung durch die Schola

18.00 Uhr  Rosenkranz in St. Nikolaus
> 19.00 Uhr   ökumen. Taizé-Gebet in der evang. Christuskirche 

in Mühlheim
 
Dienstag, 16.12.2025
18.00 Uhr  Rosenkranz in St. Maria Magdalena
 
Freitag, 19.12.2025
18.00 Uhr  Rosenkranz in St. Maria Magdalena
 Keine Messe in St. Michael
 
Sonntag, 21.12.2025 –4. Adventssonntag
09.00 Uhr  Eucharistiefeier in St. Maria Magdalena
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10.30 Uhr  Eucharistiefeier in St. Michael
10.30 Uhr  Wortgottesdienst in St. Nikolaus
18.00 Uhr  Rosenkranz in St. Nikolaus
 
Montag, 22.12.2025 
17.00 Uhr   Beginn Tag der ewigen Anbetung mit Aussetzung 

in St. Maria Magdalena anschl. Anbetungsstunden
18.30 Uhr  Eucharistiefeier mit Eucharistischem Segen in St. 

Maria Magdalena
     
Dienstag, 23.12.2025
17.00 Uhr   Beginn Tag der ewigen Anbetung mit Aussetzung 

in St. Nikolaus
 anschl. Anbetungsstunden
18.30 Uhr  Eucharistiefeier mit Eucharistischem Segen in St. 

Nikolaus
 
Mittwoch, 24.12.2025 – Heiligabend
15.00 Uhr   Krippenspiel für Familien mit ihren Kindern in St. 

Maria Magdalena, gestaltet von den Kindern des 
Kindergarten St. Josef     

18.00 Uhr  Christmette in St. Michael
22.00 Uhr  Christmette in St. Nikolaus
    
Donnerstag, 25.12.2025 - Weihnachten - Hochfest der Geburt 
des Herrn
Adveniat-Kollekte
08.30 Uhr   Feierliches Hochamt in St Maria Magdalena
  Die Musikalische Gestaltung hat der Kirchenchor 

an St. Maria Magdalena, Mühlheim und St. Michael, 
Neuhausen ob Eck

10.30 Uhr  Feierliches Hochamt in St. Nikolaus   
18.00 Uhr   Feierliche Weihnachtsvesper in St. Michael für die 

gesamte SE Donau-Heuberg, musikalisch mitge-
staltet durch das Vokalensemble Fridingen

 
Freitag, 26.12.2025 - Hl. Stephanus Fest
08.30 Uhr  Feierliches Hochamt in St. Nikolaus   
  
10.30 Uhr   Feierliches Hochamt in St. Maria Magdalena, musi-

kalisch mitgestaltet durch die Stadtkapelle Mühl-
heim

 
Sonntag, 28.12.2025 – Fest der Hl. Familie
09.00 Uhr   Eucharistiefeier in St. Maria Magdalena
 mit Segnung des Johannesweins
10.30 Uhr   Eucharistiefeier in St. Nikolaus mit Kindersegnung 

für alle Kinder aus Stetten und Mühlheim
 und Segnung des Johannesweins
18.00 Uhr  Rosenkranz in St. Nikolaus
 
Gottesdienstordnung für die anderen Kirchengemeinden:
Sonntag, 14.12.2025
09.00 Uhr  Irndorf – Familiengottesdienst
10.30 Uhr  Fridingen
10.30 Uhr  Kolbingen – Familiengottesdienst
Mittwoch, 17.12.2025
10.30 Uhr  Fridingen – Beginn Tag der ewigen Anbetung
18.30 Uhr  Fridingen – Messe mit eucharistischem Segen
 
Wochendienst bei Beerdigungen und Trauerfeiern:
Von Dienstag, 09.12.2025 - Samstag, 13.12.2025:
Pfarrer Klose, Pfarramt Fridingen, Tel. 07463 430
von Dienstag, 16.12.2025 - Samstag, 20.12.2025:
PR Jutta Krause, Fridingen, Tel. 07463 99 18 819 oder Handy 0175 
193 7120
 
Tauftermin in Neuhausen 
Sonntag, 11.01.2026 um 11.30 Uhr
Weitere Tauftermine finden Sie auf unserer Homepage: www.se-do-
nau-heuberg.de

Kath. Pfarramt St. Maria Magdalena, Ettenbergstr. 4, 78570 Mühl-
heim/Donau Öffnungszeiten:
Mo., Di. und Do. von 08.30 - 11.30 Uhr
Do. von 14.00 - 16.00 Uhr
Tel. 07463/354, Mail: StMariaMagdalena.Muehlheim@drs.de
Homepage: www.se-donau-heuberg.de
Kath. Kirchenpflege: Tel. 07463/990340; Mail: kath-kipfl@web.de
 
Diözesanratswahl 2025 im Dekanat Tuttlingen-Spaichingen
Norbert Anton Schnee und Mechthild Wiemuth sind wiederge-
wählt
Dekanat Tuttlingen-Spaichingen
Zwischen dem 03. November bis 05. Dezember 2025 fand die Wahl 
des obersten Laiengremiums, des zwölften Diözesanrates der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart, statt.
Dieses Gremium berät den Bischof und die Diözesanleitung in allen 
wichtigen kirchlichen und gesellschaftlichen Fragen. Es entscheidet 
außerdem über die Höhe und Verwendung der Kirchensteuer im 
Rahmen des Diözesanhaushaltes.
Gewählt wurde Norbert Anton Schnee mit 108 Stimmen, per Lo-
sentscheid wurde Mechthild Wiemuth mit 79 Stimmen gewählt. 
Matthias Mock mit ebenfalls 79 Stimmen wurde als Ersatzmitglied 
bestimmt. Dieses Verfahren findet dann seine Anwendung, wenn 
zwei Kandidaten die gleiche Stimmenzahl haben.
Wahlanfechtungen können von jeder/jedem Wahlberechtigten 
sowie den Kandidat/-innen beim Dekanatswahlausschuss bis zum 
15.12.2025 eingereicht, und bis zum 22.12.2025 schriftlich begrün-
det werden
Gewählt wurde ausschließlich per Briefwahl.
Die konstituierende Sitzung des zwölften Diözesanrates findet am 
20./21. März 2026 statt.

Kath. Kirchengemeinde St. Mauritius, Worndorf

Mauritius-Kids
Am 6. Dezember erfreuten die Mauritius-Kids die Worndorfer Senio-
ren mit einem selbstgemachten Weihnachtsgruß. Vielen Dank, dass 
wir überall herzlich willkommen waren.

Mauritius-Kids Foto: Heike Möll 

SCHULNACHRICHTEN
Gemeinschaftsschule Fridingen/Neuhausen

7a und 7b gestalten die Adventsandacht für die Fridinger 
Senioren
Unter dem Motto „Jeden Tag eine gute Tat“ haben die Lerngrup-
pen 7a und 7b in diesem Jahr die Adventsandacht der Fridinger Se-
nioren mitgestaltet und dabei für viele warme Momente gesorgt.
Mit liebevoll geschriebenen Fürbitten und Sprüchen brachten die 
Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Gedanken zur Adventszeit 
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ein.  Die Botschaft dahinter: Kleine Gesten können den Alltag heller 
machen und genau das wollten sie an diesem Nachmittag zeigen. 
Alle Beteiligten hatten viel Spaß und die Senioren waren sichtlich 
dankbar über die bereichernden Beiträge der Schülerinnen und 
Schüler. (Bö)

Realschule Mühlheim

Realschüler tauschen Technikraum mit  
Lehrwerkstatt  
Technikschüler der Realschule hatten in den vergan-
genen Wochen die Möglichkeit, im Rahmen einer Ko-
operation zwischen Schule und Betrieb, in den Lehr-
werkstätten der Firma KLS-Martin, Stryker,  Schako und Desma neue 
Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln.
Neben der praktischen Herstellung eines Werkstücks, erhielten die 
Schüler auch Einblicke in maschinelle Bearbeitungsverfahren des 
Werkstoffes Metall, das Löten und Verdrahten elektronischer Schal-
tungen sowie Strukturen und Ausbildungsmöglichkeiten eines mo-
dernen Unternehmens und dies ganz ohne Notendruck.
Am Ende war man sich einig – es hat sich gelohnt und die Zeit au-
ßerhalb der Schule war lehrreich und wird in Erinnerung bleiben.
Die Realschule bedankt sich ganz herzlich bei KLS-Martin, Stryker, 
Schako und Desma für die gelungene Kooperation. Besonderer 
Dank an Hr. Lehn, Hr. Sujevs, Hr. Schad und Hr. Hermann für deren 
Engagement und die Umsetzung.
A. Maier (Techniklehrer)

FÜR SIE NOTIERT
Das Christliche Bildungswerk informiert:
Tanzkurs 2026 
Der Tanzkurs im Frühjahr fängt einmal am 23.02.2026 (Montags) 
und am 25.02.2026 (Mittwochs) um 19:30 in der Turnhalle im Rosen-
bachssaal Bietingen. Der nächste Kurs danach ist wieder ab Herbst 
2026. Jeder ist willkommen ob Anfänger oder Wiedereinsteiger. 
Wir üben Discofox, Jive, Foxtrott, Langsamer Walzer und Wiener 
Walzer. Leitung und Anmeldung bei: Jule 01774772090 Regina 
015758321333 per WhatsApp 07777/949401 per Telefon Kosten pro 
Person für 10 Abende 75 € Änderungen vorbehalten. Gerne könnt 
ihr euch auch als Gruppe anmelden, um einen separaten Kurs in 
eurer Gruppe oder eurem Verein anzubieten. 
 
Für alle die noch ein Geschenk suchen, bieten wir nun auch Gut-
scheine zum verschenken an.
 
Wenn 2026/2027 bei euch die Hochzeitsglocken läuten und ihr euch 
Gedanken um den Hochzeitstanz macht, könnt ihr euch gerne mel-
den und wir machen zusammen einen Hochzeitstanz mit euch nach 
individuellem Bedarf. Auch für Trauzeugen, Geschwister, Eltern kön-
nen wir einen kleinen Aufrischungskurs machen. Aber bitte denkt 
daran, je nach euren Vorstellungen braucht der Tanz sehr viel Zeit. 
Deshalb: einfach frühzeitig melden, dass wir genug Zeit haben.

Stadtwerke Tuttlingen verdoppeln  
Spendensumme an Kindergärten
Tuttlingen, 03.12.2025. Mit der Einführung der neuen swtE-
nergie+ App spenden die Stadtwerke Tuttlingen für beson-
dere Kindergarten-Projekte.

Die Stadtwerke Tuttlingen GmbH (swt) haben ihre Spendenaktion 
im Rahmen der Einführung der neuen Kundenapp swtEnergie+ er-
folgreich abgeschlossen. Über einen Zeitraum von vier Monaten, 
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von Juni bis Ende September, spendeten die Stadtwerke für jede 
Erstregistrierung in der neuen App drei Euro an die Kindergärten 
im Versorgungsgebiet. Auf diese Summe legen die Stadtwerke 
nun mehr als das Doppelte oben drauf. Insgesamt spenden die swt 
mehr als 8.000 Euro für die Kindergärten in Tuttlingen, Möhringen, 
Nendingen und Esslingen. So erhalten alle teilnehmenden Kinder-
gärten pro Gruppe 100 Euro. Das Geld soll zusätzliche Anschaffun-
gen ermöglichen, die unmittelbar den Kindern zugutekommen, wie 
bspw. neue Spielgeräte, kreative Materialien oder Ausflüge.
„Wir freuen uns sehr über das rege Interesse an unserer neuen App 
und darüber, dass wir mit dieser Aktion nicht nur die Digitalisierung 
unserer Dienstleistungen vorantreiben können, sondern auch einen 
konkreten Beitrag für die Jüngsten in unserer Stadt leisten dürfen“, 
so swt-Geschäftsführer Patrick Müller-Benzing. „Unser Dank gilt 
allen Kundinnen und Kunden, die sich registriert haben. Damit nut-
zen sie einen zeitgemäßen, digitalen Service und schonen
Stadtwerke Tuttlingen GmbH | Bahnhofstr. 120 | 78532 Tuttlingen
Tel. +49(0)7461 - 1702-120 | presse@swtenergie.de | 
www.swtenergie.de
außerdem Papierressourcen. So verstehen wir Nachhaltigkeit – 
mehr Kundenservice bei gleichzeitigem Umweltschutz.“
Auch die Kindergärten selbst zeigen sich dankbar für die Unterstüt-
zung. „Für unsere Kinder bedeuten solche Spenden ganz viel: Sie 
ermöglichen uns außerordentliche Angebote, die im Alltag oft zu 
kurz kommen und aus den normalen Budgettöpfen nicht finanziert 
werden können“, freut sich Katja Klaiber, die den Naturkindergarten 
in Tuttlingen leitet. Und Sarah Waidelich, Leiterin des Kindergartens 
Sankt Vinzenz in Nendingen, ergänzt: „Wir freuen uns sehr über die-
ses Engagement der swt. Gerade jetzt vor Weihnachten hilft uns die 
Spende für ein zusätzliches Goodie für die Kinder.“
Die swtEnergie+ App steht kostenlos im App Store und im Goog-
le Play Store zur Verfügung und bietet umfassende Funktionen für 
Kundinnen und Kunden – vom Zählerstand-Scan über Rechnungs-
download bis hin zum Adventskalender mit kleinen Geschenken für 
swt-Kunden. Weitere Informationen zur App gibt es unter 
www.swtenergie.de/app.
 

Irndorf. Durchschnaufen vor dem Weihnachtsstress. 
Freitag, 19. Dezember, 13:30 Uhr (Anmeldung bis 18.12.)
Weihnachten steht vor der Tür. Wir nehmen uns bei einer 
Wanderung zum Eichfelsen am Freitag, 19. Dezember 
um 13:30 Uhr eine kleine Auszeit und lassen uns von der Stille der 
Natur auf die bevorstehenden Feiertage einstimmen. Die einfa-
che Rundwanderung führt vom Aussichtspunkt Rauher Stein zum 
wohl bekanntesten Aussichtspunkt des Donautals, dem Eichfelsen. 
Zurück geht es auf bequemen Wegen nahezu eben über die Hoch-
fläche. Dauer: ca. 2 Stunden. Treffpunkt: Wanderparkplatz Rauher 
Stein, Irndorf; Leitung: Bernd Schneck; Gebühr: 5,- Euro; Anmeldung 
bis 18. Dezember beim Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de.
 

Donaubergland
Winterpause für Premiumwege
Allmählich geht diesjährige lange Wandersaison auch bei uns in der 
Region zu Ende. In Abstimmung mit den beteiligten Kommunen 
weist die Donaubergland GmbH darauf hin, dass die Qualitäts- und 
Premiumwege in der Region, also die „DonauWellen-Premiumwe-
ge“, der „Donauberglandweg“ und der „Donau-Zollernalb-Weg“, in 
den Wintermonaten aufgrund der Nässe- und Glättegefahr nicht 
mehr begangen werden sollen. Die Premiumwege sind dann auch 
nicht mehr als Rundwege komplett sicher begehbar. Vor Ort sind 
entsprechende Hinweise auf die „Winterpause“ statt der Orientie-
rungstafeln.
Die naturnahen Wegestücke mit durchweg naturbelassenen Pfa-
den im Wald und auf Wiesen sind bei Nässe rutschig. Sie werden im 
Winter auch nicht geräumt. Darüber hinaus sollten Natur und Wege 
an den viel begangenen Stellen nach der langen Wandersaison im 

Winter auch mal „zur Ruhe kommen“. Zudem können in den Win-
termonaten an verschiedenen Stellen an den Wanderwegen wieder 
verstärkt umfangreiche Forstarbeiten mit Maschineneinsatz statt-
finden.
Das Donaubergland bietet neben den zertifizierten Qualitäts- und 
Premiumwegen so viele örtliche Rund- und gut befestigte Verbin-
dungswege, die meist ordentlich (mit den lindgrünen Wanderschil-
dern für örtliche Rundwege) beschildert sind und für Winterspazier-
gänge ebenso genutzt werden können wie manche Forstwege. Bei 
Schnee sind einige dieser Wege erfahrungsgemäß auch immer wie-
der mal geräumt. Vor den Winterwanderungen sollte man sich aber 
in jedem Fall vor Ort erkundigen, ob Gaststätten geöffnet haben 
und welche Wege ggf. geräumt sind. Spezielle Winterwanderwege 
sind aktuell noch nicht ausgeschildert.
Zum Start der neuen Wandersaison im April/Mai 2026 werden die 
Premium- und Qualitätswege wiedereröffnet. Infos dazu auch im 
Internet unter www.donaubergland.de oder Tel. 07461/7801675.
 
 

Das Kreuz mit dem Kreuzband
Als junger Mann hat Dr. Matthias Trennheu-
ser leidenschaftlich gerne Basketball gespielt. Dabei hat er sich das 
Kreuzband gerissen und den Meniskus eingeklemmt. Heute ist es 
sein Job, die lädierten Knie anderer Sportler zu reparieren. Wie er 
das macht, erzählte der Oberarzt in einem interessanten Vortrag im 
Zuge der Reihe „Ärzte im Dialog“. In der Klinik für Unfallchirurgie 
und Orthopädie ist er auf die Versorgung von Sportverletzungen 
am Knie spezialisiert.
 
Eine Bänderverletzung entsteht oft durch plötzliches Umknicken, 
Verdrehen oder eine äußere Krafteinwirkung, häufig bei Sportar-
ten mit schnellen Stopps, Richtungswechseln und Sprüngen, wie 
Fußball, Basketball, Tennis und Volleyball. Dr. Trennheuser machte 
deutlich, dass In manchen Fällen eine nicht-operative Behandlung 
ausreichen kann. Dabei wird das Gelenk oft mit einer Orthese, einer 
stabilisierenden Schiene, für mehrere Wochen ruhiggestellt. Häufig 
wird das angewendet, wenn das Außenband gerissen ist, was wie-
derum recht selten vorkommt. In den meisten Fällen reißen Innen- 
und Kreuzband, und oft kriegt auch der Meniskus noch was ab.
 
Die knorpelige Scheibe, wenn man so will: der „Stoßdämpfer im 
Kniegelenk“, kann einreißen, was dazu führt, dass sich Lappen ein-
klemmen. Der Sportler fühlt einen „einschießenden Schmerz“. Hier 
muss dann in der Regel der Chirurg ran. „Rein medizinisch gesehen 
lohnt sich der Versuch, den Meniskus wiederherzustellen“, sagt Dr. 
Trennheuser. Dies sei allerdings mit großem Aufwand für den Pati-
enten verbunden; über lange Zeit dürfe er sein Knie nur teilbelas-
ten. Langfristig gesehen sei es das aber wert, denn: „Ohne Meniskus 
kann die Arthrose ganz schnell kommen.“ Deshalb bemühen sich 
die Mediziner heute, den Meniskus so weit wie möglich zu erhalten, 
was vor Jahren nicht immer so war.
 
Schwierig gestalten kann sich auch ein Leben ohne vorderes Kreuz-
band, besonders dann, wenn es infolge dessen dem Knie an Sta-
bilität fehlt. In Deutschland ereignen sich jährlich etwa 100.000 
Kreuzbandrisse, wovon mehr als 80 Prozent durch Sport verursacht 
werden. Das vorderes und das hintere Kreuzband kreuzen sich im 
Zentrum des Kniegelenks und verbinden den Oberschenkel mit 
dem Unterschenkel. Der häufigste Verletzungsmechanismus für 
einen Kreuzbandriss ist die Kombination aus Verdrehen und Einkni-
cken, selten auch Überstrecken des Kniegelenks.
 
Bei älteren Patienten, so Dr. Matthias Trennheuser, werde nicht un-
bedingt operiert, während bei Jüngeren, die noch aktiv sein wollen, 
das kaputte Band in der Regel genäht oder – noch häufiger – durch 
eine Plastik ersetzt wird. Diese bilden Operateure wie der Tuttlin-
ger Oberarzt aus körpereigenem Sehnenmaterial des Patienten. 
Hierbei wird ein Stück der Patella- oder Quadrizepssehne entnom-
men, mehrfach gefaltet und anstelle des gerissenen Kreuzbands in 
Ober- und Unterschenkelknochen verschraubt – mittlerweile nicht 
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mehr mit Schrauben aus Titan, sondern einem sich selbst auflösen-
den Material. Danach sollte sich der Patient mindestens ein Jahr 
Pause gönnen und in dieser Zeit vor allem am Aufbau der Musku-
latur arbeiten. Denn auch diese trage erheblich zur Stabilisierung 
des Gelenks bei. Dass Profi-Fußballer oft sehr viel früher wieder auf 
dem Platz stehen, habe nichts zu bedeuten, meinte Dr. Trennheuser. 
Obwohl diese tagtäglich hart trainierten, um schnell wieder fit zu 
werden, reiße das ursprünglich verletzte Band oft wieder. 
 

Neujahrskonzert mit dem  
Kurpfälzischen  
Kammerorchester Mannheim
Am Sonntag, den 11.01.2026 ist ab 17 Uhr das Kurpfälzische Kamme-
rorchester Mannheim im Festsaal von Schloss Meßkirch zu Gast um 
mit den Zuhörern beschwingt ins neue Jahr zu starten.
Das verjüngte Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim spielt 
das beliebte Neujahrskonzert mit seinem Dirigenten Georg Mais. 
Dem erfahrenen Solisten Michael Ewers an der Violine steht der 
Preisträger des Internationalen Bodensee-Musikwettbewerbs 2025 
Arturo Salvaraggio an der Oboe zur Seite.
In den Mittelpunkt des Konzerts rücken Johann Sebastian Backs Vi-
olinkonzert in E-Dur und sein Doppelkonzert für Violine, Oboe und 
Orchester in d-Moll.
Eine „Aufforderung zum Tanz“ verspricht das Neujahrs-Konzertpro-
gramm zudem mit Schuberts „Deutsche Tänze“ und mit den Wal-
zern und Polkas der Strauß Dynastie.
Das Neujahrskonzert mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester 
Mannheim verspricht, ein unvergesslicher Abend voller klassischer 
Musik und festlicher Stimmung zu werden. Ab 17:00 Uhr haben Sie 
die Gelegenheit, in die faszinierende Welt der Orchestermusik ein-
zutauchen und das neue Jahr mit einem Highlight zu beginnen.
Karten sind zum Preis von 22,00 € im Vorverkauf bei der Tourist-In-
formation Meßkirch, Tel. 07575 / 206-1422 oder schloss@messkirch.
de erhältlich. Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag um 16 
Uhr, hier können Karten zum Preis von 25,00 € erworben werden. Er-
mäßigte Karten für 5,00 € gibt es gegen Vorlage eines Schüler- oder 
Studentenausweises.

Kostenloser Online-Kurs „Rund 
um den Babybrei – Ernährung 
im 1. Lebensjahr“  
am 18. Dezember 2025
Das FORUM Ernährung am Landwirtschaftsamt in Tuttlingen bietet 
allen interessierten Eltern die Möglichkeit ganz bequem von zuhau-
se aus mit Hilfe des eigenen digitalen Endgeräts am Online-Kurs 
rund um das Thema Essen und Trinken im 1. Lebensjahr teilzuneh-
men.
 
Im Rahmen des Online-Angebots „Rund um den Babybrei – Ernäh-
rung im 1. Lebensjahr“ am Donnerstag, 18. Dezember 2025, erfah-
ren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer per Videokonferenz, was 
bei der Einführung der Beikost zu beachten ist. Sie haben von 20:00 
bis 21:30 Uhr die Gelegenheit, sich über die besonderen Anforde-
rungen zu informieren und offene Fragen zu klären.
 
„Im Kindesalter werden die Weichen für das spätere Ernährungs-ver-
halten gestellt. Aus diesem Grund ist es so wichtig, bereits früh auf 
ausgewogenes Essen und eine gute Lebensmittelauswahl zu ach-
ten“, so Kathrin Schrode, Kursleiterin und Referentin für Kinderer-
nährung.
 
Eine Anmeldung beim Landwirtschaftsamt Tuttlingen unter der 
Telefonnummer 07461 926-1300 oder E-Mail forum.ernaehrung@
landkreis-tuttlingen.de ist erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Es sind keine besonderen Kenntnisse und technischen Vorausset-

zungen erforderlich. Weitere Informationen erhalten Teilnehmende 
bei der Anmeldung. Weitere Termine auf der Homepage FORUM Er-
nährung: https://www.landkreis-tuttlingen.de/FORUM-Ernährung.
 
 

Besser unterwegs mit den Öffis
Die Öffis sind für euch auch über Weihnachten und den  
Jahreswechsel unterwegs!
Die Öffis im Landkreis Tuttlingen sind über Weihnachten und den 
Jahreswechsel wie folgt unterwegs.
 
Linienbusse:
24.12. Busse fahren wie an Samstagen bis Betriebsschluss ca. 16 Uhr
25.12. Busse fahren nach Sonn-/Feiertags-Fahrplan
26.12. Busse fahren nach Sonn-/Feiertags-Fahrplan
31.12. Busse fahren wie an Samstagen, Betriebsschluss etwa 16 Uhr
01.01. Busse fahren nach dem Sonn-/Feiertags-Fahrplan
 
On-Demand-Verkehr Hey! Move:
24.12. Fahrten von 6 – 16 Uhr
31.12. Fahrten von 6 – 21 Uhr
 
Auch Busse sind auf Straßen unterwegs und es kann im Winter 
aufgrund von Schnee, Eis und Glätte zu Verspätungen kom-
men. Nichtsdestotrotz geben die Busse alles, damit sie euch 
sicher, warm und möglichst pünktlich zu eurem Ziel bringen.
 
Mehr Infos zum Fahrplan, Tickets und dem On-Demand-Verkehr 
unter
mein-move.de und hey-move.de
Interessante Fakten zu den Öffis im Landkreis unter 
meine-oeffis.de 
 
Wir wünschen gute Fahrt!

Über 605.000 Euro gehen ans 
Welcome Center  
Schwarzwald-Baar-Heuberg
Schwarzwald-Baar-Heuberg/Villingen-Schwenningen - 
Das Welcome Center Schwarzwald-Baar-Heuberg - ein Konsortium 
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heu-
berg mbH und der Industrie- und Handelskammer Schwarz-
wald-Baar-Heuberg – freut sich über die erneute Förderung durch 
das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Würt-
temberg. Das Land stellt im Bewilligungsbescheid für den Zeitraum 
1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2028 insgesamt 605.035,20 Euro 
zur Verfügung. Die Förderung erfolgt im Rahmen des Landespro-
gramms zur Sicherung und Stärkung der Fachkräftebasis in Ba-
den-Württemberg.
 
Bewilligung einer zusätzlichen 0,5 VZÄ-Stelle
„Besonders dankbar sind wir für die Bewilligung einer zusätzlichen 
50%-Stelle. Diese wird sowohl allgemeine Aufgaben des Welcome 
Centers übernehmen als auch als zentrale Ansprechperson für das 
neu zu gründende Kompetenzzentrum ‚Ärztlich-medizinische Ver-
sorgung im ländlichen Raum SBH‘ fungieren“, so das Team des Wel-
come Centers.
 
Das Kompetenzzentrum markiert einen wichtigen Meilenstein für 
die Region. Es ermöglicht, zentrale Herausforderungen der ärzt-
lich-medizinischen Versorgung im ländlichen Raum gezielt an-
zugehen und Synergien zwischen Willkommenskultur, Sprache, 
Fachkräfteintegration und regionaler Gesundheitsversorgung zu 
schaffen.
 
Welcome Center bleibt verlässlicher Partner für Unternehmen 
und internationale Fachkräfte
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„Die erneute Förderung bestätigt die Bedeutung unserer Arbeit 
als regionale Anlaufstelle für internationale Fachkräfte und Unter-
nehmen“, betont Michela Crispo, Leitung des Welcome Centers 
Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Auch in der kommenden Förderperiode wird das Welcome Center 
eine Vielzahl von Beratungen, Informationsangeboten, Netzwerk-
formaten und Veranstaltungen durchführen. Als zentrale Anlauf-
stelle unterstützt es internationale Talente beim Ankommen und 
Orientierung zu fi nden und bietet Unternehmen – insbesondere 
kleinen und mittleren Betrieben – konkrete Hilfestellung von der 
Rekrutierung bis zur Integration.

Infokasten:
Unternehmen, die ausländische Fachkräfte einstellen möchten, er-
halten kostenfreie Hilfe vom Welcome Center. Es hilft bei der Suche 
nach Fachkräften, Fragen zu Einreise oder Aufenthaltsrecht, oder 
dabei, Neulinge gut ins Team einzubinden.

Fachkräfte oder Studierende aus dem Ausland und ihre Familien 
können sich beim Welcome Center informieren. Sie erfahren, wie 
der Arbeitsmarkt funktioniert, welche Unternehmen es gibt oder 
wie man sich erfolgreich bewirbt. Wer seinen ausländischen Beruf 
anerkennen lassen oder seine Deutschkenntnisse verbessern möch-
te, wird ebenfalls unterstützt.

Das Welcome Center ist eine Einrichtung der Wirtschaftsförderung 
Schwarzwald-Baar-Heuberg und der IHK Schwarzwald-Baar-Heu-
berg. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Ba-
den-Württemberg sowie die Förderer des Welcome Centers unter-
stützen das Center.

Schließtage
Dienststellen der Rentenversicherung 
über die Feiertage geschlossen
Online-Services jederzeit möglich
Die Dienststellen der Deutschen Rentenversicherung Baden-Würt-
temberg (DRV BW), inklusive Regionalzentren und Außenstellen, 
bleiben vom Mittwoch, 24. Dezember 2025 bis einschließlich Frei-
tag, 2. Januar 2026 geschlossen. Wie die Jahre zuvor spart die DRV 
BW so zwischen Weihnachten und Neujahr einen beträchtlichen 
Anteil an Energie ein. Ab Montag, 5. Januar 2026, stehen Kundinnen 
und Kunden alle Dienststellen und Beratungsleistungen wieder zu 
den bekannten Öff nungszeiten zur Verfügung.
Über die Feiertage Online-Services nutzen:
Durchgängig nutzbar für Versicherte und Rentenbeziehende sind 
die Online-Services der Deutschen Rentenversicherung. Über www.
deutsche-rentenversicherung.de/online-services können Anträge 
gestellt, Nachweise eingereicht und kostenfreie Unterlagen wie 
beispielsweise Versicherungsverlauf, Rentenauskunft, Renteninfor-
mation oder Versicherungsnummernachweis angefordert werden. 
Zudem gibt es dort auch die Möglichkeit, persönliche Daten wie 
Bankverbindung und Adresse zu ändern.

Gastschüler aus Mexiko suchen nette Gastfamilien
Für unser Gastschülerprogramm sucht die DJO – Deutsche Jugend in 
Europa Gastfamilien, die einen Schüler aus Guadalajara im Zeitraum 
29.03. – 15.06.2026 aufnehmen möchten (14–16 Jahre alt). Ein Ge-
genbesuch ist möglich. Kontakt: DJO – Deutsche Jugend in Europa 
e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. Tel. 0711-6586533, Mob. 0172-
6326322, E-Mail: gsp@djobw.de, www.gastschuelerprogramm.de.

Ende

ULRIKE RAPP FEIERTE 40-JÄHRIGE 
BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT BEI LUZ 
METALLVERARBEITUNG
Ulrike Rapp aus Neuhausen ob Eck wurde für 40-jährige Betriebs-
zugehörigkeit zur Firma Erwin Luz, Metallverarbeitung geehrt. Im 
Rahmen einer kleinen Feierstunde bedankte sich Inhaberin Heike 
Wörner für die 40-jährige Betriebstreue mit einem persönlichen 
Geschenk. Ulrike Rapp war während ihrer Betriebszugehörigkeit an 
verschiedenen Maschinen zum Polieren und Schleifen von diversen 
Reibahlen eingesetzt. Im Laufe der Jahre sei die Jubilarin zu einer 
Spritzmeisterin gereift, sagte Heike Wörner in ihrer Laudatio und 
bei einem Umtrunk gratulierten die Arbeitskolleginnen und Ar-
beitskollegen.

Ulrike Rapp (Mitte) wurde von Andreas Wörner und 
Heike Wörner (von links) für 40 Jahre Betriebszugehö-
rigkeit geehrt. Bild und Text: Winfried Rimmele 



Mathenachhilfe
Realschullehrer Kästle hat noch sehr wenige Nachhilfeplätze frei.  

Zusätzlich: Prüfungsvorbereitung Kl. 10 in den Osterferien.  
Lieber zu früh als zu spät melden unter 07463 99 09 17.

Wintersause im Café 1896
am 19.12. ab 17 Uhr 

Genießt einen gemütlichen Abend mit leckeren Sandwiches,  
heißem Hot Toddy und weiteren warmen und kalten Getränken.

Kommt vorbei und feiert mit uns in weihnachtlicher Atmosphäre. 

Danach verabschieden wir uns in die Winterpause
 und sind am Sonntag, den 11.01.2026, ab 13.30 Uhr  
wieder für euch da, wir freuen uns auf euren Besuch. 

Fam. O’Brien, Steigstr. 28, 78600 Kolbingen

Häuslicher Pflegedienst
Martin Grieble

www.pflegedienst-grieble.de
Antoniusstraße 19, 78532 TUT-Nendingen

Tel.: 0 74 61/16 25 33 

Wir planen, entwerfen und bauen Ihren Heizkamin, Kachelofen oder Grundofen 
egal ob mit Warmluft oder Wassertechnik individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt.
Aktuelles Angebot:

CARA C03 Stahl-Design-Kamin
Auch als Eckmodell erhältlich

Der Design-Kamin CARA C 03 bietet Ihnen Außergewöhnliches. 
Magie Feuer im Gleichgewicht mit Ästhetik und Technik, klare Linien in Verbindung 
mit ausdrucksstarker Exklusivität. Dazu die 3-seitige Glascheibe mit modernster RO-
MOTOP-Hochschiebetechnik „Silent Lift“. Das macht den Design-Kamin CARA zum 
exklusiven Erlebnis für den anspruchsvollen Endkunden.
•  mit Speicherringen für lang anhaltende Wärmeentwicklung
•  doppelte Verblendung des Rückmantels ermöglicht wandbündiges Aufstellen
•  Ausführung in edlem Stahl Schwarz
•  Feuerraum ohne Rost- Brennkammer mit echter Schamotte ausgekleidet
•  Regulierung der Primär- und Seku ndärluft mit einem Bedienelement
•  erfüllt die Normen EN 13 240, DIN plus,15a B-VG von 201 5, BlmSch V. 2 Stufe

Nennwertleistung 7,8 kW, Leistungsbereich 4-11 kW 
Höhe 1638 mm, Breite 924 mm, Tiefe 577 mm

FLAD GmbH Böttingen • Industriegebiet/Natostr. 3
Tel. 07429/2606 • Fax 916067 • Mobil 0171/7630691 • info@� ad-gmbh.com

Ö� nungszeiten: Mo.-Fr. 16-18.30, Mi. geschlossen, Sa. 9.00-12.00 oder nach Vereinbarung. 
Besuchen Sie unsere Ausstellung.

ab 5.848,- €ab 5.848,- €
incl. 100 kg Speichersteine
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Urlaub vom 27.12.25 bis einschl. 06.01.26.  
Ab Mittwoch, 07.01.26 sind wir wieder für 
Sie da.



Kaufe Waldflächen
auch mit Käferbefall und Pflegerückständen.  
Angebote an 0175 520 31 05 oder E-Mail an  

waldkauf-nh@gmx.de

Häuslicher Pflegedienst
Martin Grieble

www.pflegedienst-grieble.de
Antoniusstraße 19, 78532 TUT-Nendingen

Tel.: 0 74 61/16 25 33 
Ab sofort ist eine Stelle im Bereich Hauswirtschaft  

zu besetzen. Als Aushilfe auf Stundenbasis.

Häuslicher Pflegedienst
Martin Grieble

www.pflegedienst-grieble.de
Antoniusstraße 19, 78532 TUT-Nendingen

Tel.: 0 74 61/16 25 33 
Ab sofort ist eine Stelle im Bereich Pflege zu besetzen 

(50 %) Gerne auch ungelerntes Personal 

Wohnung zu vermieten,
ca. 100m², auf 2 Etagen, EBK, Balkon, Garten, 

PKW-Stellplatz
Zuschriften unter Chiffre 6361 an Primo Verlag,

Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem
Ihre Anzeige und berechnen Sie direkt den Preis.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 anzeigen@primo-stockach.de



VORGEZOGENER  
ANZEIGENSCHLUSS 
06.01.2026 Drei-König
Bitte beachten Sie! Ihre Anzeige  
soll in der KW 2 erscheinen? 
Aufgrund des Feiertages „Drei-König“ 
am 06.01.2026 ändert sich der 
Anzeigenschluss wie folgt: 
Anzeigenschluss Montag  
 Freitag, 02.01.2026 um 9 Uhr 
Anzeigenschluss Dienstag  
 Montag, 05.01.2026 um 9 Uhr
Bei Kombinationen und Landkreisen 
muss Ihre Anzeige für die KW 2  
spätestens am Freitag, 02.01.2026 
im Verlag eingehen. 

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG

	 07771 9317-11
   anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de






